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LAND - CHILE Zum menschlichen Verzehr bestimmte zusammengesetzte Erzeugnisse

II.a. Bezugsnr. der Bescheinigung II.b.II.             Gesundheitsinformationen

Erläuterungen

Teil I:

- Feld I.7: ISO-Code des Ursprungslandes des zusammengesetzten Erzeugnisses eintragen, das Fleischerzeugnisse, behandelte Mägen, 
Blasen und Därme gemäß Anhang II Teil 2 der Entscheidung 2007/777/EG und/oder verarbeitete Milcherzeugnisse gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. 605/2010 und/oder verarbeitete Fischereierzeugnisse gemäß Anhang I und II der Entscheidung 2006/766/EG der 
Kommission und/oder verarbeitete Eierzeugnisse gemäß Anhang I Teil 1 der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 der Kommission enthält.

- Feld I.11: Name, Anschrift und Registrierungs-/Zulassungsnummer (soweit verfügbar) der Herstellungsbetriebe des/der 
zusammengesetzten Erzeugnisse(s). Name des Ursprungslandes anführen, das mit dem in Feld I.7 genannten Ursprungsland identisch 
sein muss.

- Feld I.15: Zulassungsnummer (Eisenbahnwaggon/Container und Straßenfahrzeug), Flugnummer (Flugzeug) oder Name (Schiff) 
angeben. Bei Transport in Containern ist die Gesamtzahl der Container und ihre Registrierungsnummer anzugeben; liegt eine 
Seriennummer der Plombe vor, ist diese in Feld I.23 anzugeben. Im Fall des Entladens und Umladens muss der Absender die 
Eingangsgrenzkontrollstelle der Europäischen Union darüber informieren.

- Feld I.19: Den zutreffenden HS-Code der Weltzollorganisation einsetzen: 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 
20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06.

- Feld I.20: Gesamtbrutto- und Gesamtnettogewicht angeben.

- Feld I.23: Im Fall der Beförderung in Containern oder Kisten sind die Containernummer und (gegebenenfalls) die Plombennummer 
anzugeben.

[II.2.C1( ) und/oder 

[II.2.D1( ) und/oder 

1( ) oder [anderen Tieren als Rindern, Schafen, Ziegen oder Büffeln, und die vor der Einfuhr in das Gebiet der 
Europäischen Union einer der nachfolgenden Behandlungen unterzogen oder aus Rohmilch 
hergestellt wurden, die einer dieser Behandlungen unterzogen wurde:

1( ) entweder [einer Sterilisierung, mit der ein F -Wert von drei oder mehr erreicht wird;]0

1( ) oder [einer Ultrahocherhitzung auf mindestens 135 °C mit einer geeigneten Haltezeit;]]

d) hergestellt wurden am   oder zwischen dem 

7und dem  ( ).]

8Verarbeitete Fischereierzeugnisse, die aus dem zugelassenen Betrieb Nr. ( )                          

9im Land  ( )                                          stammen.

9Verarbeitete Eierzeugnisse die aus dem zugelassenen Land  stammen ( ), ]
aus Eiern hergestellt wurden, die aus einem Betrieb stammen, der die Anforderungen gemäß Anhang III Abschnitt X der 
Verordnung (EG) Nr. 853/2004 erfüllt und am Tag der Ausstellung der Bescheinigung frei von hochpathogener Aviärer 
Influenza gemäß der Definition in der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 ist, und

entweder

(1)  II.2.D.1 [um den im Umkreis von 10 km (gegebenenfalls einschließlich Teilen des Hoheitsgebiets eines 
Nachbarlandes) zumindest in den letzten 30 Tagen kein Fall von hochpathogener Aviärer Influenza oder 
von Newcastle-Krankheit aufgetreten ist;]

oder

(1) II.2.D.2 [die Eierzeugnisse wie folgt verarbeitet wurden:
1( ) entweder  [Flüssigeiklar wurde

1( ) entweder  [870 Sekunden lang bei 55,6 °C behandelt.]
1( ) oder [232 Sekunden lang bei 56,7 °C behandelt.]

1( ) oder [Eigelb mit einem Gehalt an zugesetztem Salz von 10 % wurde 138 Sekunden lang bei 62,2 °C 

behandelt.]
1( ) oder [Trockeneiklar wurde

1( ) entweder [20 Stunden lang bei 67 °C behandelt.]
1( ) oder [513 Stunden lang bei 54,4 °C behandelt.]

1( ) oder  [Ganze Eier wurden mindestens
1( ) entweder  [188 Sekunden lang bei 60 °C behandelt.]
1( ) oder [vollständig gekocht.]

[Vollei-Mischungen wurden mindestens
1( ) entweder  [188 Sekunden lang bei 60 °C behandelt.]
1( )  oder [94 Sekunden lang bei 61,1 °C behandelt.]

................................................... .................................................

...................................................................

 .....      ........................  ......
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LAND - CHILE Zum menschlichen Verzehr bestimmte zusammengesetzte Erzeugnisse

II.a. Bezugsnr. der Bescheinigung II.b.II.              Gesundheitsinformationen

- Feld I.28: Herstellungsbetrieb: Name und Zulassungsnummer (soweit verfügbar) der Herstellungsbetriebe des/der zusammengesetzten 
Erzeugnisse(s). Art der Ware: Bei zusammengesetzten Erzeugnissen, die Fleischerzeugnisse, behandelte Mägen, Blasen und Därme 
enthalten, bitte ‚Fleischerzeugnisse‘, ‚behandelte Mägen‘, ‚behandelte Blasen‘ oder ‚behandelte Därme‘ angeben. Bei 
zusammengesetzten Erzeugnissen, die Milcherzeugnisse enthalten, bitte ‚Milcherzeugnis‘ angeben. Bei zusammengesetzten 
Erzeugnissen, die verarbeitete Fischereierzeugnisse enthalten, bitte angeben, ob aus Aquakultur oder von freilebenden Tieren. Bei 
zusammengesetzten Erzeugnissen, die Eierzeugnisse enthalten, bitte den Eianteil angeben.

Teil II:

1( ) Nichtzutreffendes streichen.

2( ) Fleischerzeugnisse gemäß Anhang I Nummer 7.1 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 und behandelte Mägen, Blasen und Därme gemäß 
Anhang I Nummer 7.9 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die einer der Behandlungen nach Anhang II Teil 4 der Entscheidung 
2007/777/EG unterzogen wurden.

3( ) Abweichend von Nummer 4 können Schlachtkörper, Schlachtkörperhälften oder in höchstens drei Teile zerteilte Schlachtkörper sowie 
Schlachtkörperviertel, die außer der Wirbelsäule einschließlich Spinalganglien kein anderes spezifiziertes Risikomaterial enthalten, 
eingeführt werden.

Ist die Entfernung der Wirbelsäule nicht erforderlich, so sind die Schlachtkörper oder Schlachtkörperteile von Rindern, die Wirbelsäule 
enthalten, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 auf dem Etikett durch einen blauen Streifen zu kennzeichnen.

Bei Einfuhren ist die Zahl der Rinderschlachtkörper oder der Rinderschlachtkörperteile, bei denen die Entfernung der Wirbelsäule 
erforderlich bzw. nicht erforderlich ist, in das Dokument gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 136/2004 aufzunehmen.

4( ) Gilt nur für die Einfuhr behandelter Därme.

5( ) Abweichend von Nummer 3 können Schlachtkörper, Schlachtkörperhälften oder in höchstens drei Teile zerteilte Schlachtkörper sowie 
Schlachtkörperviertel, die außer der Wirbelsäule einschließlich Spinalganglien kein anderes spezifiziertes Risikomaterial enthalten, 
eingeführt werden.

Ist die Entfernung der Wirbelsäule nicht erforderlich, so sind die Schlachtkörper oder Schlachtkörperteile von Rindern, die Wirbelsäule 
enthalten, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 auf dem Etikett durch einen deutlich sichtbaren blauen Streifen zu kennzeichnen.

Bei Einfuhren ist eine präzise Angabe der Zahl der Rinderschlachtkörper oder der Rinderschlachtkörperteile, bei denen die Entfernung der 
Wirbelsäule erforderlich bzw. nicht erforderlich ist, in das Dokument gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 136/2004 
aufzunehmen.

6( ) Rohmilch und Milcherzeugnisse sind für den menschlichen Verzehr bestimmte Rohmilch und Milcherzeugnisse gemäß Anhang I 
Nummer 7.2 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004.

7( ) Datum/Daten der Herstellung: Die Einfuhr von Rohmilch und Milcherzeugnissen ist nicht zulässig, wenn diese entweder vor dem 
Datum, an dem die Ausfuhr aus dem Drittland oder Teil eines Drittlandes gemäß Feld I.7 bzw. I.8 in die Europäische Union 
zugelassen wurde, oder während eines Zeitraums gewonnen wurde(n), in dem die Europäische Union die Einfuhr von Rohmilch 
und Milcherzeugnissen aus dem betreffenden Drittland bzw. Teil eines Drittlandes beschränkt hat.

8( ) Nummer des Betriebs für Fischereierzeugnisse, der in die EU ausführen darf.

9( ) Ursprungsland, das in die EU ausführen darf.

10( ) Bei zusammengesetzten Erzeugnissen, die nur Ei- oder Fischereierzeugnisse enthalten, kann die Unterschrift eines amtlichen 
Kontrolleurs akzeptiert werden.

- Die Unterschrift muss sich farblich von der Druckfarbe der Bescheinigung absetzen. Diese Vorschrift gilt auch für Amtssiegel, bei 
denen es sich nicht um Trockenstempel oder ein Wasserzeichen handelt.

10Amtlicher Tierarzt/Amtliche Tierärztin bzw. Amtlicher Kontrolleur/Amtliche Kontrolleurin  ( )

Qualifikation und Amtsbezeichnung

Name (in Großbuchstaben)

Stempel und Datum Unterschrift
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